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l. Bekanntmachung der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

Datum lnhalt Seite

02.08.21 Bekanntmachung über den Ablauf der Ruhe- und Nutzungszeit 361
von Grabstätten auf dem Friedhof der Stadt Kirchheimbolanden
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16.08.21 Bekanntmachung des Jahresabschlusses der Ortsgemeinde
Kriegsfeld

16.08.21 Bekanntmachung der Satzung zur Anderung der Friedhofs-
gebührensatzung der Ortsgemeinde Mörsfeld

17.08.21 Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das
Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen

18.08.21 Bekanntmachung über die 1. Nachtragshaushaltssatzung
der Ortsgemeinde Kriegsfeld für das Jahr 2021

ll. Bekanntmachu anderer Behörden

Datum lnhalt

13.08.21 Bekanntmachung der Kreisverwaltung Donnersbergkreis
über die Genehmigung der Veräußerung von Grundbesitz
nach dem Grundstücksverkehrsgesetz (S 2f0 in der
Gemarkung Stetten
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Herausgeb6r und verantwortlich: Vorband6gemoindeverwaltung Klrchheimbolanden

Das Amtsblatt erschaint nach Bedarl froitags und ist bei der VerbandsgemeindevoMaitung Kirchheimbolanden,
Rathaus und in den Ortsgemeinden kostenlos erhältlich. Abonnemont ist geg6n Erstattung der Portokosten möglich.

Besuchzeiten der Verbandsoemeindeverwaltuno Kirchheimbolanden. Neue Alleg 2:

Montag
Dienstag
Mittwochs
Donnerstag
Freitag

8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
bis 12.00 Uhr und nachmittags geschlossen
bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
bis 12.00 Uhr

8.00 Uhr
8.00 Uhr
8.00 Uhr
8.00 Uhr

vg@kirchheimbolanden.de
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Die Ruhe- und Nutzungszeit folgender Grabstätten auf dem Friedhof Kirchheimbolanden ist

abgelaufen bzw. die Grabstätten gefährden die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Da keine

Verpflichteten oder Angehörigen mehr festzustellen sind, oder da es sich um Reihengrabstätten

handelt, werden die Grabstätten nach Ablauf der in $ 14 und $ 23 der Friedhofssatzung der Stadt

Kirchheimbolanden durch den städtschen Bauhof abgeräumt'

Abr. Nr. Verstorbene

2 103/5 Völpel, Wilhelmine

4 33a Eich, Elisabeth

4 51 Wahl, Katharina

4 91 Schmidt, Paula

4 126 Lohmann, Wilhelm

4 127 Sikora, Richard

4 128 Schneeganß, Elsa

4 145 Kozlowski, Stefan

4 146 Lysz, Leonhard

4 147 Enders, Elisabeth

5 75 Hanß, Auguste

7 79 Baumann, Maria

7 161 D , Adelheid

I 4 Ahrendt, Anneliese

11 16 Geibel, Erich

11 34 Szerszinski, William

12 74 ris, Rolf

12 75 Heinzmann, Rolf

13 5 Keidel, Franz

13 10 Steyer, Alfred

13 12 Bodnar, Nikolai

14 1a Dury, Johanna

Die betroffenen Grabstätten werden zusätzlich mit einem Hinweisschild gekennzeichnet.

Das Abräumen der oben aufgeführten Grabstätten wird hiermit öffentlich bekannt

gemacht. Nach Ablauf der Frist gemäß S 14 und $ 23 der Friedhofssatzung der Stadt

Kirchheimbolanden wird die Räumung erfolgen.

Für Rückfragen steht die Friehofsvenrualtung ge

Mail : Fried hof@Kirchheimbolanden.de

Ki rch heimbolanden, 02.08.2021

Bekanntmachung

,/"ho(Ruther)
1. Beigeordneter Stadt Kirchheimbolanden

rne zur Verfügung, Tel.: 0635214004-404 oder E-



362
Jah resabsch I uss 2019 der Ortsgemei nde Kriegsfeld

Der Ortsgemeinderat Kriegsfeld hat in seiner Sitzung am 03.08.2021 folgenden Beschluss
gefasst, der hiermit gem. S 114 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom
31 .01 .1994 (GVBI. S. 153) in der derzeit gelten Fassung bekannt gemacht wird:

Der Jahresabschluss für das Jahr 2019 wird wie folgt festgestellt und genehmigt

Erträge
Aufwendungen

1.710.806,96 €
1.656.277,86 €

J a h rese rg e b n i s (J a h res ü be rsch u s s/Jahresf,eh{betrag) 54.529,10 €

Bilanzsumme Aktiva / Passiva 5.464.210,33 €

Dem Ortsbürgermeister und Bürgermeister der Verbandsgemeinde sowie den Beige-
ordneten, soweit diese einen Geschäftsbereich leiten oder den Bürgermeister (Orts-
bürgermeister) vertreten haben, wird Entlastung erteilt.

Der Jahresabschluss 2019 mit Rechenschaftsbericht liegt in der Zeit von 23.08.2021 bls
01.09.2021 während der Dienstzeiten bei der Verbandsgemeindeverwaltung
Kirchheimbolanden (Rathaus, Zimmer 116) öffentlich aus. Aufgrund der aktuellen Situation
ist das Rathaus bis auf Weiteres geschlossen. Wir bitten deshalb um vorherige telefonische
Anmeldung.

Kirchheimbolanden, 16.08.2021
Verba nd sgeme i ndevenrua ltu n g

gez. Haas

(Haas)
Btrrgermeister
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Satzung

vom 16.08.2021

zur Anderung der Friedhofsgebührensatzung der Ortsgemeinde Mörsfeld vom 28.10.2019

Der Gemeinderat Mörsfeld hat aufgrund des $ 24 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz

(GemO) sowie der $$ 2,7 und I des Kommunalabgabengesetzes (KAG) folgende

Anderungssatzung beschlossen, die hiermit bekanntgemacht wird:

Die Anlage zur Friedhofsgebührensatzunq wird wie folqt qeändert:

Abschnitt lll. Ausheben und Schließen der Gräber wird wie folqt neu oefasst

lll. Ausheben und Schließen der Gräber

a) Die Gebühr für das Ausheben und Schließen der Erdgräber bemisst sich nach dem

tatsächlichen Aufwand (d, h. laut bestehendem G rabherstellungsvertrag).

b) Die Gebühr für das Ausheben und Schließen der Urnengräber beträgt:

- Grabherstellung Urnengrab mit Erdbohrer
- Grabherstellung Urnengrab manuell

160,00 €
215,00 €

c) Zu den Gebühren nach a) und b) wird ein Zuschlag/eine Venrualtungsgebühr erhoben in Höhe

von

75,00 €

d) Bei einer Beisetzung an einem Samstag wird ein Zuschlag zu den Gesamtgebühren nach a),

b) und c) (tatsächliche Gebühr inkl. Zuschlag) von 50 % berechnet. Dies gilt nicht, wenn der

dem Sonntag folgende Werktag ein gesetzlicher Feiertag ist.

e) Für alle sonstigen Leistungen werden die Selbstkosten berechnet.

Diese Anderungssatzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Mörsfeld, 16.08.2021
e
2

+ *
eister
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Hinweis auf $ 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung:

,,Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der

Gemeindeordnung zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung

als von Anfang an gültig zustande gekommen.

Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die

Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss

beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Form Vorschriften

gegenüber der Gemeindeveruvaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts,

der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat."

Hat jemand eine Verletzung nach Salz 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz

1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.
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3.

Bekanntmachung
über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis

und die Erteilung von Wahlscheinen

für die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag
am 26. September 2021

Die Wählerverzeichnisse zur Bundestagswahl für die Gemeinden im Bereich der Verbandsgemeinde
Kirchheimbolanden (Bennhausen, Bischheim, Bolanden, Dannenfels, Gauersheim, llbesheim, Jakobswei-
ler, Stadt Kirchheimbolanden, Kriegsfeld, Marnheim, Mörsfeld, Morschheim, Oberwiesen, Orbis, Ritters-

heim und Stetten) werden in der Zeit von Montag, 6. September 2021, bis Freitag, 10. September 2021,
während der allgemeinen öffnungszeiten bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden, Rat-

haus, Zimmer 012, Neue Allee 2,67292 Kirchheimbolanden, für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme be-

reitgehalten. Der Ort der Einsichtnahme ist barrierefrei. Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder

Voliständigkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein

Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis einge-

tragenen Peröonen überprü1en will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrich-

tig[eit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung be-

stent nicnt hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß

$ 51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist.

Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein Daten-

sichtgerät möglich.

Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat.

Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 20. Tag bis zum

l6.TagvorderWahl,spätestensamFreitag, 10.September2021,bis12.00 Uhr,beiderVerbandsge-
meindävenrvaltung Kirchheimbolanden, Rathaus, Pass- und Einwohnermeldeamt, Zimmer 012, Ein-

spruch einlegen. Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden.

Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens zum

Sonntag, 5. SePtember 2021
eine Wahlbenachrichtigung.

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch ge-

gen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht aus-

üben kann.

Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die bereits einen

Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung.

Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 209 Kaiserslautern durch Stimmabgabe in

einem beliebigen Wahlraum (Wahlbezirk) dieses Wahlkreises oder durch Briefwahl teilnehmen.

Einen Wahlschein erhält auf Antrag

5.1. ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,
5,2. ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,

a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in das Wähler-
verzeichnis nach g 1B Abs. 1 der Bundeswahlordnung (bis zum 5. September 2021) oder die Ein-

spruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach $ 22 Abs.1 der Bundeswahlordnung (bis zum 10.

September 2021) versäumt hat,

b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist nach $ 18 Abs. 1

der Bundeswahlordnung oder der Einspruchsfrist nach $ 22 Abs. 1 der Bundeswahlordnung

entstanden ist,

c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die Feststellung erst nach

Abschluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeindebehörde gelangt ist.

4

5
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Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten
bis zum 24. September 2021,18.00 Uhr,

bei der Verbandsgemeindevenrualtung Kirchheimbolanden mündlich, schriftlich oder elektronisch bean-

tragt werden. Die Schriftform gilt auch durch Telegramm, Telefax, E-Mail oder durch sonstige dokumen-
tierbare elektronische Übermittlung als gewahrt.

Bei Beantragung per E-Mail sind der Name, die Vornamen, das Geburtsdatum und die Wohnanschrift
(Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Ort) des Antragstellers anzugeben. Darüber hinaus soll die An-
gabe der Wählerverzeichnis- sowie der Wahlbezirksnummer, die der Wahlbenachrichtigung entnommen

werden können, erfolgen. Falls die Zustellung der Briefwahlunterlagen an eine von der Hauptwohnung

abweichende Adresse gewünscht wird, muss auch diese Adresse angegeben werden.

Ein entsprechend vorbereitetes Antragsformular steht im lnternet unter
wrrvw. ki rch hei m bojal den. de

zur Verfügung.

Der Antrag per E-Mail ist zu richten an folgende E-Mail-Adresse:
briefwah I @ki rch hei m bola n den. de

lm Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht oder nur unter

nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltage, 15.00 Uhr,

gestellt werden.

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist,

kann ihm bis zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.

Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter 5.2. Buchstaben a

bis c angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis zum Wahltage,

15.00 Uhr, stellen.

Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachwei-

sen, dass er däzu berechtigt ist. Ein behinderterWahlberechtigter kann sich beiderAntragstellung der

Hilfe einer anderen Person bedienen.

6. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte

- einen amtlichen Stimmzettel desWahlkreises,

- einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag,

- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen hellroten

Wahlbriefumschlag und

- ein Merkblatt für die Briefwahl.

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist nur möglich, wenn die Be-

rechtigung zür Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen

wird und die bevolimachtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Gemein-

debehörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevoll-

mächtigte Person auszuweisen.

Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe seiner

Stimme gehinderlist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfsper-

son muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe

einer vom Wählberechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzuläs-

sig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willens-

bil-dung oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein lnteressenkonflikt

der Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der

Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Person erlangt hat'

Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig

an die angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr ein-

geht.
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Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versendungsform aus-

schließlich von der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert. Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief
angegebenen Stelle abgegeben werden.

Kirchheimbolanden, den 17 .08.2021
Ve everwaltung

(Haas)
Bürgermeister
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1. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Kriegsfeld für das Jahr 2021vom 18.08.2021

Der Ortsgemeinderat ha! aufgrund von $ 98 Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit gültigen

Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreis-
verwaltung Donnersbergkreis als Aufsichtsbehörde vom 12.08.2021 - AZ:2122 - hiermit bekannt
gemacht wird:

$ I Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

gegenüber
bisher

verändert nunmehr
festgesetzt aufum

f . im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf
der Gesamtbetrag der Aufirendungen auf

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
die Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungs-

tätigkeit

1.682.460 €
1.670.740 €

11.720 €

58.300 €

0€
30.000 €

-30.000 €

-28.300 €

-13.400 €
69.160 €

-82.560 €

-82.560 €

51.790 €
51.790 €

0€

82.560 €

1.669.060 €
1.739.900 €

-70.840 €

-24.260 €

51.790 €
81.790 €

-30.000 €

54.260 €

$ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von lnvestitionen und
lnvestitionsföderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung

in Höhe von 30.000 € nicht geändert.

$ 3 Verpflichtungsermächtigu ngen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

$ 4 Steuersätre

Die SteuersäEe für die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

$ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren ftir die Benutzung von Gemeindeeinrichtungen und der Beiträge für ständige
Gemeindeeinrichtungen werden nicht geändert.



$ 6 Stellenplan

Der vom Ortsgemeinderat am 01.07.2020 beschlossene Stellenplan wird nicht geändert.

$ 7 Eigenkapital

369

497.356,66 €
551.885,76 €
649.935,76 €
579.095,76 €

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt

Kriegsfeld, 18.08.2021

gez. Ziegler

(Ziegler)
Ortsbürgermeister

Hinweis:

a) Der Nachtragshaushaltsplan liegt vom 23.08.2021bis 01.09.2021bei der Verbandsgemeinde-
verwaltung Kirchheimbolanden (Neue Allee 2, Rathaus, Zimmer 116) während der Dienstzeiten
öffentlich aus. Aufgrund der aktuellen Situation ist das Rathaus bis auf weiteres geschlossen.
Wir bitten deshalb um vorherige telefonische Anmeldung.

b) Satzungen, die unter Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung
zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig
zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder
die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder
jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeindevenrvaltung
unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend ge-
macht hat.

Hat jemand die Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in
Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.
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Donnersbergkreis

BEKANNTMACHUNG

Über die Genehmigung der Veräußerung des nachstehenden Grundbesitzes ist nach dem Grund-
stückverkehrsgesetz (S 2fD zu entscheiden.

Grundbuch des erichts Rockenhausen von Stetten Blatt Gemarku Steften

Land-/Forstwirte die zur Aufstockung lhres Betriebes am Eniverb des Grundbesitzes interessiert sind,
werden gebeten, dies der Unteren Landwirtschaftsbehörde bei der Kreisvenrvaltung
Donnersbergkreis (Abt. 8) innerhalb von zehn Tagen ab Erscheinungstag dieser Bekanntmachung
schrift lich mitzuteilen.

Kirchheimbolanden, den 1 3.08.2021
Kreisvenualtung Donnersbergkreis
lm Auftrag

Mattern

Flst. Nr Nutzungsart Gewanne Flächengröße

787 Wddfläche Hinterm Schlößchen 6978 m2


